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 Veröffentlicht am 25.07.2000

Norm

ABGB §863 M

ABGB §1072

ABGB §1077

Rechtssatz

Das Risiko, dass die Kosten der Errichtung des Drittvertrags frustriert sein könnten, kann nach Regelung im

Drittvertrag, nach der die Drittkäuferin die mit der Errichtung des Vertrags und dessen grundbücherlichen

Durchführung verbundenen Kosten zu tragen hat, nur diese selbst und nicht den Verkäufer tre8en, der ausdrücklich

von den Kosten der Errichtung und Durchführung des Kaufvertrags freigestellt sein sollte. Die aus der Nichterfüllung

des Drittvertrags wegen Einlösung resultierenden vertraglichen Rechte des Drittkäufers müssen als schlüssig

abbedungen beurteilt werden, wenn der Dritte vom Vorkaufsrecht wusste.
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